
Anlage 

 

B 
 
Anpassung des Flächennutzungsplans im Wege der 
Berichtigung § 13a BauGB 
 

- Information über die Anpassung des Flächennutzungsplanes im 
Wege der Berichtigung (beabsichtigte Berichtigung Nr. 5/2018 
„Wohnbebauung entlang der Straße Ziemannsweg“) – Farb-
Fassung 

 
Stand: 2. Entwurf; Oktober 2019 
 

 



 
Stadt Bielefeld I Bauamt I Abteilung Gesamträumliche Planung und Stadtentwicklung 

Anpassung des Flächennutzungsplanes im Wege der Berichtigung gemäß § 13a BauGB 

5 / 18 
Berichtigung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bielefeld 

Nr. 5/2018 „Wohnbebauung entlang der Straße Ziemannsweg“ 

Erläuterung zur Berichtigung 5/2018 

Auf einer Teilfläche im Bereich des rechtskräftigen Bebau

ungsplanes III/Br 1 soll durch einen privaten Investor eine 

ergänzende Wohnbebauung aus vier Einfamilienhäusern 

auf einer verbliebenen Restfläche im gut erschlossenen 

Ortskern Brake umgesetzt werden. Gleichzeitig wird die 

Bebauungsplanänderung zum Anlass genommen, den 

baulichen Bestand zwischen der Braker Straße im Süden, 

der Straße Wefelshof im Westen und der Straße Zie

mannsweg im Osten entsprechend heutiger Zielvorstellun

gen zu überplanen und planungsrechtlich abzusichern. 

Dazu soll der Bebauungsplan Nr. III/Br39 „Wohnbebauung 

entlang der Straße Ziemannsweg“ neu aufgestellt werden.  

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Bielefeld 

wird das Plangebiet als Wohnbaufläche dargestellt. Mit der 

beabsichtigten Bebauungsplanaufstellung soll im zentralen 

und nördlichen Teilbereich „Allgemeines Wohngebiet“ und 

im südlichen Teilbereich entlang der Braker Straße 

„Urbanes Gebiet“ festgesetzt werden. Im Süden weicht der 

Bebauungsplan somit von den Darstellungen des Flächen

nutzungsplans ab.  

Ein Bebauungsplan, der von den Darstellungen des Flä

chennutzungsplanes abweicht, kann gemäß § 13a Abs. 2 

Nr. 2 BauGB aufgestellt werden, bevor der Flächennut

zungsplan geändert oder ergänzt ist. Von dieser Möglich

keit soll hier Gebrauch gemacht werden. Der Flächennut

zungsplan soll im südlichen Bereich des o. a. Bebauungs

planes im Wege der Berichtigung von heute 

„Wohnbaufläche“ in künftig „Gemischte Baufläche“ ange

passt werden.  

Die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeinde

gebietes wird durch die Aufstellung des Bebauungsplanes 

Nr. III/Br 39 „Wohnbebauung entlang der Straße Ziemanns

weg“ nicht beeinträchtigt. Städtebaulich wird eine Aktivie

rung der bislang noch unbebauten Restfläche zu Wohn

bauzwecken befürwortet. Die angestrebte bauliche Ergän

zung des Siedlungsbereiches kann zur gesetzlich unter

stützten Innenentwicklung im Siedlungsbestand beitragen, 

indem vorhandene Infrastruktur besser ausgelastet sowie 

zusätzlicher Wohnraum im Ortskern geschaffen wird.  

Lage im Stadtgebiet 

 

Lage im Stadtbezirk 

Stadtbezirk: Heepen 

Bereich: nördlich der „Braker Straße“, südöstlich der 

Straße „Wefelshof“ sowie westlich ein

schließlich der Straße „Ziemannsweg“  

Auslösender Bebauungsplan  

Nummer: III/Br 39 

Bezeichnung: Wohnbebauung entlang der Straße Zie

mannsweg  

Wirksame Fassung 

Berichtigung 

Flächenumfang  

Art der Bodennutzung 
Wirksame  
Fassung 

Berichtigung 

Wohnbaufläche 0,4 ha — ha 

Gemischte Baufläche  — ha 0,4 ha 

Gesamt:                            0,4 ha 0,4 ha 
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